
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spenden und Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR 
 
 Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 b) EStDV  
 
Wir sind wegen der Förderung bürgerlichen Engagements, wenn es sich auf 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke bezieht, nach dem 
Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 
des Finanzamtes Witten, StNr. 348/5810/1786 vom 04.10.2024 für den letzten 
Veranlagungszeitraum nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes 
von der Gewerbesteuer befreit. 
 
Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 
und 61 AO wurde vom Finanzamt  Witten StNr. 348/5810/1786 mit Bescheid 
vom 04.10.2024 nach § 60a AO gesondert festgestellt. Wir fördern nach 
unserer Satzung bürgerliches Engagement, wenn es sich auf gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke bezieht. 
 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung bürgerlichen 
Engagements, wenn es sich auf gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke bezieht, verwendet wird. 
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